
Wir bauen die Welt von morgen.

Einladung zur
Hauptversammlung 2015

UNSERE 
VERANTWORTUNG

MEINE
INVESTITION



2 Einladung zur Hauptversammlung

Und so nehmen Sie teil: Eine kurze Anleitung 
zu Ihrer Teilnahme an der Hauptversammlung 
liegt dieser Ein ladung bei.
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HOCH

HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Essen
ISIN: DE 0006070006

Einladung zur  
Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre hiermit zu der

am Mittwoch, 6. Mai 2015, 10:30 Uhr,

im Congress Center Essen, Eingang 
West, Norbertstraße, 45131 Essen,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung 

der HOCHTIEF Aktiengesellschaft  

mit Sitz in Essen ein.
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I. Tagesordnung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der 
HOCHTIEF Aktiengesellschaft und des gebilligten Kon-
zernabschlusses zum 31. Dezember 2014, des zusammen-
gefassten Lage berichts für die HOCHTIEF Aktiengesell-
schaft und den Konzern, des Berichts des Auf sichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2014 sowie des erläuternden Be-
richts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 
und 5, 315 Abs. 4 HGB

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres
abschluss und den Konzernabschluss entsprechend §§ 172, 
173 AktG am 25. Februar 2015 gebilligt und den Jahresab
schluss damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch 
die Hauptversammlung. Jahresabschluss, Konzernabschluss 
und zusammengefasster Lagebericht, Bericht des Aufsichts
rats und Bericht des Vorstands mit den Erläuterungen zu den 
Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB sind der 
Hauptversammlung, ohne dass es nach dem Aktiengesetz ei
ner Beschlussfassung bedarf, zugänglich zu machen.

Die vorstehend genannten Unterlagen liegen in den Geschäfts
räumen der HOCHTIEF Aktiengesell schaft (Opernplatz 2, 
45128 Essen) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und 
sind auch im Internet unter www.hochtief.de über den Link 
„Investor Relations/Hauptversammlung“ zugänglich.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den

Bilanzgewinn der HOCHTIEF Aktiengesellschaft des Geschäfts
jahres 2014 in Höhe von 131.687.924,60 Euro wie folgt zu ver
wenden:

Ausschüttung einer Dividende von 1,90 Euro je für das Ge
schäftsjahr 2014 dividendenberechtigter  
Stückaktie: EUR 129.307.560,90

Gewinnvortrag: EUR     2.380.363,70

In dem vorgenannten Betrag von 1,90 Euro ist eine Sonder divi
dende in Höhe von 0,20 Euro im Zusammenhang mit der Ver
äußerung der John Holland Group und der Teilveräußerung 
des Sevicegeschäfts durch Leighton Holdings Limited enthalten.

Die Dividende ist am Tag nach der Hauptversammlung zahlbar.

Bei den angegebenen Beträgen für die Gewinnausschüttung 
und den Gewinnvortrag sind die 68.056.611 zur Zeit des Ge
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winnverwendungsvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat 
vorhandenen, für das Geschäftsjahr 2014 dividendenberech
tigten Stückaktien berücksichtigt. Bis zur Hauptversammlung 
kann sich die Zahl der für das Geschäftsjahr 2014 dividenden
berechtigten Stückaktien verändern. In diesem Fall wird bei 
unveränderter Ausschüttung von 1,90 Euro je für das Geschäfts
jahr 2014 dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptver
sammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungs
vorschlag unterbreitet.

 
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für 
diesen Zeitraum zu erteilen.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für 
diesen Zeitraum zu erteilen.

5.  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernab-
schlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsaus
schusses vor, zu beschließen:

Die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
München, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschluss
prüfer für das Geschäftsjahr 2015 bestellt.

6.  Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener 
Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts 
und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des 
gesetzlichen Be zugsrechts der Aktionäre sowie Ermäch-
tigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und 
Kapitalherabsetzung und Aufhebung der bestehenden 
Ermächtigung

Die von der Hauptversammlung am 7. Mai 2014 gemäß § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilte Ermächti gung zum Erwerb eigener 
Aktien und zu deren Verwendung ist bis zum 6. Mai 2019 be
fristet. Von dieser Ermächtigung hat die Gesellschaft teilweise 
Gebrauch gemacht und im Jahr 2014 857 180 Stück eigene 
Aktien erworben (das entspricht rund 1,2 % Grundkapitals). 
Darüber hinaus wurde auch im Jahr 2015 das am 7. Oktober 
2014 begonnene Aktienrückkaufprogramm – wie angekündigt – 
fortgesetzt. Um die Flexibilität der Gesellschaft auch zukünftig 
in vollem Umfang zu gewährleisten, hebt der nachfolgende 
Beschlussvorschlag die vorgenannte Ermächtigung auf und 
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erteilt der Gesellschaft eine erneute Ermächtigung zum Er
werb eigener Aktien und zur Verwendung aufgrund dieser 
oder früherer Ermächtigungen erworbener eigener Aktien, 
die bis zum 5. Mai 2020 befristet ist.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

a) Die von der Hauptversammlung am 7. Mai 2014 erteilte 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Ak tien wird für die Zeit 
ab Wirksamwerden der Ermächtigung gemäß nachfolgen
dem Tagesordnungspunkt 6 b) und c) aufgehoben. 

b) Die Gesellschaft wird ermächtigt, gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG eigene Aktien zu erwer ben. Diese Ermächtigung gilt 
bis zum 5. Mai 2020. Sie ist insgesamt auf ei nen Anteil von 
10 % des im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haupt
versammlung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum 
Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung be stehenden 
Grundkapitals be schränkt. Die Ermächtigung kann unmit
telbar durch die Gesellschaft oder durch ein von der Ge
sellschaft abhängiges oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehen
des Unter nehmen oder durch von der Gesellschaft oder 
von der Gesellschaft abhängige oder in ihrem Mehrheits
besitz stehende Unternehmen beauftragte Dritte ausgeübt 
werden und erlaubt den Er werb eigener Aktien im ganzen 
Umfang oder in Teil beträgen sowie den einmaligen oder 
mehrma ligen Erwerb.

 Der Erwerb eigener Aktien kann über die Börse oder mit
tels eines an sämtliche Aktio näre ge richteten öffentlichen 
Kaufangebots oder mittels einer an alle Aktionäre gerich
teten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufs
angeboten oder durch die Ausgabe von Andienungs
rechten an die Aktionäre erfolgen.

aa) Erfolgt der Erwerb über die Börse oder über ein öffent
liches Kaufangebot, darf die HOCHTIEF Aktiengesell
schaft je Aktie nur einen Gegenwert (ohne Erwerbs
nebenkosten) zahlen, der den arithmetischen Mittelwert 
der Kurse der Stückaktien der HOCHTIEF Aktien ge
sellschaft in der Schlussauktion im XetraHandel (oder 
einem entsprechen den Nachfolge system) an der Frank
furter Wertpapierbörse während der letzten zehn Bör
senhan delstage vor dem Abschluss des Verpflich
tungsgeschäftes, sofern der Erwerb über die Börse 
statt findet, oder vor der Veröffentlichung der Entschei
dung zur Abgabe des öffentlichen Kaufan gebots, 
sofern der Erwerb im Wege eines öffentlichen Kaufan
gebots erfolgt, ohne Berück sichti gung der Erwerbs
nebenkosten um nicht mehr als 10 % über oder unter
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schreitet. Er geben sich nach Veröffentlichung eines 
öffentlichen Kaufangebots erhebliche Kursabwei
chungen vom gebotenen Kaufpreis oder den Grenz
werten der gebotenen Kaufpreisspanne, so kann das 
Angebot angepasst werden. In diesem Fall bestimmt 
sich der maßgebliche Be trag nach dem entsprechen
den Kurs am letzten Handelstag vor der Veröffentlichung 
der Anpassung; die 10 %Grenze für das Über oder 
Unterschreiten ist auf diesen Betrag anzu wenden.

Das Volumen des öffentlichen Kaufangebots kann be
grenzt werden. Sofern bei einem öf fentlichen Kaufan
gebot das Volumen der angebotenen Aktien das vor
handene Rückkaufvo lumen überschreitet, kann unter 
insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Andie
nungsrechts der Erwerb nach dem Verhältnis der an
gedienten Aktien (Andienungsquoten) statt nach dem 
Verhältnis der Beteiligung der andienenden Aktionäre 
an der Gesellschaft (Beteiligungsquoten) erfolgen. Da
rüber hinaus können unter insoweit partiellem Aus
schluss eines eventuellen Andienungsrechts eine be
vorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 
100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie zur 
Vermeidung rechne rischer Bruchteile von Aktien eine 
Rundung nach kaufmännischen Gesichtspunkten 
vorge sehen werden. 

bb) Erfolgt der Erwerb mittels einer an alle Aktionäre ge
richteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten, legt die HOCHTIEF Aktiengesell
schaft eine Kaufpreis spanne je Aktie fest, innerhalb 
derer Verkaufsangebote abgegeben werden können. 
Die Kaufpreisspanne kann angepasst werden, wenn 
sich während der Angebotsfrist erhebliche Kursabwei
chungen vom Kurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
der Aufforderung zur Ab gabe von Verkaufsangeboten 
ergeben. Der von der HOCHTIEF Aktiengesellschaft zu 
zah lende Kaufpreis je Aktie, den die HOCHTIEF Aktien
gesellschaft aufgrund der eingegangenen Verkaufsan
gebote ermittelt, darf den arithmetischen Mittelwert 
der Kurse der Stückaktien der HOCHTIEF Aktienge
sellschaft in der Schlussauktion im XetraHandel (oder 
einem entspre chenden Nachfolgesystem) an der Frank
furter Wertpapierbörse während der letzten drei Bör
senhandelstage vor dem nachfolgend beschriebenen 
Stichtag ohne Berücksichtigung der Erwerbsneben
kosten um nicht mehr als 10 % über oder unter schreiten. 
Stichtag ist der Tag, an dem der Vorstand der Gesell
schaft endgültig formell über die Annahme der Verkaufs
angebote entscheidet. 
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Das Volumen der Annahme kann begrenzt werden. 
Sofern von mehreren gleichartigen Ver kaufsangeboten 
wegen der Volumenbegrenzung nicht sämtliche ange
nommen werden können, kann unter insoweit partiellem 
Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts der 
Erwerb nach dem Verhältnis der angedienten Aktien 
(Andienungsquoten) statt nach Beteili gungsquoten er
folgen. Darüber hinaus können unter insoweit partiel
lem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts 
eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen 
bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie 
zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien 
eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen vor
gesehen werden.

cc) Erfolgt der Erwerb mittels den Aktionären zur Verfü
gung gestellter Andienungsrechte, so können diese 
pro Aktie der Gesellschaft zugeteilt werden. Gemäß 
dem Verhältnis des Grundkapitals der Gesellschaft 
zum Volumen der von der Gesellschaft zurückzu
kaufenden Aktien berechtigt eine entsprechend fest
gesetzte Anzahl Andienungs rechte zur Veräußerung 
einer Aktie der Gesell schaft an diese. Andienungs
rechte kön nen auch dergestalt zugeteilt werden, dass 
jeweils ein Andienungsrecht pro Anzahl von Aktien 
zugeteilt wird, die sich aus dem Verhältnis des Grund
kapitals zum Rück kaufvolumen ergibt. Bruchteile von 
Andie nungsrechten werden nicht zugeteilt; für die sen 
Fall werden die entsprechenden Teilandie nungsrechte 
ausgeschlossen. Der Preis oder die Grenzwerte der 
angebotenen Kaufpreis spanne (jeweils ohne Erwerbs
neben kosten), zu dem bei Ausübung des Andienungs
rechts eine Aktie an die Gesellschaft veräußert werden 
kann, wird nach Maßgabe der Regelungen im vorste
henden Ab satz bb) bestimmt, wobei maßgeblicher 
Stichtag derjenige der Veröffentlichung des Rückkauf
angebots unter Einräumung von Andienungsrechten 
ist, und gegebenenfalls ange passt, wobei deren maß
geblicher Stichtag derjenige der Veröffentlichung der 
Anpassung ist. Die nähere Aus gestaltung der Andie
nungsrechte, insbesondere ihr Inhalt, die Laufzeit und 
gegebenenfalls ihre Handelbar keit, bestimmt der Vor
stand der Gesellschaft.

c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts
rats bei einer Veräußerung eigener Aktien durch ein Ange
bot an alle Aktionäre den Inhabern der von der Gesellschaft 
oder einem ihrer nachgeordneten Konzernunternehmen 
ausgegebenen Options und/oder Wandelanleihen ein Be
zugsrecht auf die Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie 
es ihnen nach Ausübung des Options bzw. Wandlungs
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rechts bzw. nach Erfüllung der Options bzw. Wand lungs
pflicht zustehen würde.

 
 Der Vorstand wird weiter ermächtigt, eigene Aktien mit Zu

stimmung des Aufsichtsrats in anderer Weise als über die 
Börse oder durch ein Angebot an sämtliche Aktionäre zu 
ver äußern, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis 
veräußert werden, der den Börsen kurs von Aktien der Ge
sellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräuße
rung nicht we sentlich unterschreitet. Das Bezugsrecht der 
Aktionäre ist dabei ausgeschlossen. Diese Er mäch tigung 
gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss 
des Bezugsrechts ge mäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräu
ßerten Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht über
schrei ten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirk
samwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im 
Zeit punkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 
Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen 
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Er
mäch tigung bis zur nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugs
rechtsfreien Veräußerung eigener Aktien aus genehmigtem 
Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Ferner sind auf 
diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals dieje nigen 
Aktien anzurechnen, auf die sich Options und/oder Wand
lungsrechte und/oder pflichten beziehen, die aufgrund der 
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12. Mai 2011 
(Tagesordnungspunkt 8) ab Wirksamwerden der Ermächti
gung zur Verwendung eigener Aktien in sinngemäßer An
wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss 
des Be zugsrechts ausgegeben werden.

Der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, im Falle 
der Ausgabe an (amtierende oder ausgeschiedene) Mitglie
der des Vorstands gemäß dieser lit. c) dd) allein der Auf
sichtsrat, wird ferner ermächtigt, eigene Aktien Dritten in 
anderer Weise als über die Börse oder mittels Ange bot an 
sämtliche Aktionäre anzubieten und zu übertragen, soweit 
dies 

aa) im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen oder Betei
ligungen daran oder von Unter neh mensteilen oder von 
sonstigen Vermögensgegenständen oder im Rahmen 
von Unternehmenszusammenschlüssen geschieht; 
oder

bb) zur Einführung von Aktien der Gesellschaft an auslän
dischen Börsen, an denen sie bis her nicht zum Handel 
zugelassen sind, erfolgt. Der Preis, zu dem diese Aktien 
an ausländischen Börsen eingeführt werden, darf den 
arithmetischen Mittelwert der Kurse der Stückaktien 
der HOCHTIEF Aktiengesellschaft in der Schlussauktion 
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im XetraHandel (oder einem entspre chenden Nachfol
gesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während 
der letzten drei Börsenhandelstage vor dem Tag der 
Einführung an der ausländischen Börse ohne Berück
sichtigung der Erwerbsnebenkosten um nicht mehr als 
5 % unterschreiten; oder

cc) erfolgt, um die Aktien Personen zum Erwerb anzubie
ten, die im Arbeitsverhältnis zu der Gesell schaft oder 
einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder 
standen; oder

dd) erfolgt, um die Aktien (amtierenden oder ausgeschie
denen) Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft und 
(amtierenden oder ausgeschiedenen) Mitgliedern von 
Vorständen und Geschäftsführungen der von der Ge
sellschaft abhängigen Unternehmen im Sinne von § 17 
AktG sowie Personen, die im Arbeitsverhältnis zu der 
Gesellschaft oder einem von der Gesellschaft abhängi
gen Unternehmen im Sinne von § 17 AktG stehen oder 
standen, mit der Verpflichtung zu übertragen, sie für 
einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren seit der 
Übertragung zu halten. Eine solche Übertragung ist nur 
zulässig, um bestehende Ansprüche des Übertragungs
empfängers auf variable Vergütung an Erfüllungs statt 
zu tilgen. In diesem Fall ist zur Berechnung der zu ge
währenden Anzahl der Aktien der Börsenschlusskurs 
der Aktie der Gesellschaft im XetraHandel am Tag 
nach der Hauptversammlung zugrunde zu legen, die 
den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Ge
schäftsjahr, auf das sich der Anspruch auf variable 
Vergütung bezieht, entgegennimmt; oder

ee) erfolgt, um die Aktien den Inhabern der von der Gesell
schaft oder einem nachgeordneten Konzernunterneh
men der Gesellschaft gemäß der Ermächtigung durch 
die Hauptversamm lung vom 12. Mai 2011 (Tagesord
nungspunkt 8) begebenen Schuldverschreibungen bei 
Aus übung ihrer Options und/oder Wandlungsrechte 
und/oder pflichten zu gewähren.

 Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen 
Aktien wird gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3, 4 AktG 
insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den vor
stehenden Ermächtigungen verwendet werden. Darüber 
hinaus kann der Vorstand im Falle der Veräußerung der 
 eigenen Aktien durch Angebot an alle Aktionäre das Be
zugsrecht der Aktionäre mit Zustim mung des Aufsichtsrats 
für Spitzenbeträge ausschließen.

 Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, die ei genen Aktien 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen, ohne dass 
die Einziehung und ihre Durchführung eines weiteren Haupt
versammlungsbeschlusses bedürfen. Die Einziehung kann 
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auch nach § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne Kapitalherabset
zung in der Weise erfolgen, dass sich durch die Einziehung 
der Anteil der übrigen Stückaktien der HOCHTIEF Aktien
gesellschaft am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG er
höht. Der Vorstand wird gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 2. Halb
satz AktG ermächtigt, die An gabe der Zahl der Aktien in 
der Satzung entsprechend anzupassen.

 Die vorstehenden Ermächtigungen können einmal oder mehr
mals, ganz oder in Teilen, ein zeln oder gemeinsam ausge
nutzt werden. Sie erfassen auch die Verwendung von Aktien 
der Gesell schaft, die aufgrund früherer Ermächtigungen 
zum Rückerwerb eigener Aktien zurückerworben wurden, 
und solche, die aufgrund von § 71 d Satz 5 AktG erworben 
oder (i) durch ein von der HOCHTIEF Aktien gesellschaft ab
hängiges oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehendes Unter
nehmen oder (ii) durch Dritte für Rechnung der HOCHTIEF 
Aktiengesellschaft oder durch Dritte für Rechnung eines 
von der HOCHTIEF Aktiengesellschaft abhängigen oder in 
ihrem Mehrheitsbesitz stehenden Unter nehmens erworben 
werden.

7.  Ermächtigung der Gesellschaft zum Einsatz von Eigen-
kapitalderivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien 
gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss 
des Andienungs- und Bezugsrechts

In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 6 zur Beschluss
fassung vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG soll die Gesellschaft er
mächtigt werden, eigene Aktien auch unter Einsatz von Eigen
kapitalderivaten zu erwerben. Dadurch soll das Volumen an 
Aktien, das insgesamt erworben werden darf, nicht erhöht wer
den; es werden lediglich im Rahmen der Höchstgrenze des 
Tagesordnungspunkts 6, weiter eingeschränkt durch lit. a) des 
nachfolgenden Beschlussvorschlags, und unter Anrechnung 
auf diese Höchstgrenze weitere Handlungsalternativen zum 
Erwerb eigener Aktien eröffnet. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

a)  In Ergänzung der unter Tagesordnungspunkt 6 der ordent
lichen Hauptversammlung vom 6. Mai 2015 zur Beschluss
fassung vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erwerb eige
ner Aktien nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG darf der Erwerb 
von Aktien der Gesellschaft außer auf den dort beschriebe
nen Wegen auch unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten 
durchgeführt werden. Der Vorstand wird ermächtigt, Optio
nen zu erwerben, die der Gesellschaft das Recht vermitteln, 
bei Ausübung der Optionen Aktien der Gesellschaft zu er
werben (CallOptionen). Der Vorstand wird ferner ermäch
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tigt, Optionen zu veräußern, welche die Gesellschaft bei 
Ausübung der Optionen durch deren Inhaber zum Erwerb 
von Aktien der Gesellschaft verpflichten (PutOptionen). 
Ferner kann der Erwerb unter Einsatz einer Kombination 
aus Call und PutOptionen oder Terminkaufverträgen er
folgen (CallOptionen, PutOptionen sowie Kombinationen 
aus Call und PutOptionen und Terminkaufverträge, zu
sammen nachfolgend: Eigenkapitalderivate). Die Ermächti
gung wird mit Beschlussfassung am 6. Mai 2015 wirksam 
und gilt bis zum 5. Mai 2020. Die Ermächtigung kann ganz 
oder teilweise, einmalig oder in mehreren, auch unterschied
lichen Transaktionen durch die Gesellschaft, aber auch durch 
ihre Tochtergesellschaften oder für ihre oder deren Rech
nung durch von der Gesellschaft oder von einer Tochterge
sellschaft beauftragte Dritte ausgenutzt werden. Alle Aktien
erwerbe unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten sind dabei 
auf Aktien im Umfang von höchstens 5 % des zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden 
Grundkapitals oder – falls dieser Betrag geringer ist – des 
zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der vorliegenden 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals beschränkt.   

b)  Die Eigenkapitalderivate müssen mit einem oder mehreren 
Kreditinstitut(en), einem oder mehreren nach § 53 Absatz 1 
Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Ge
setzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen oder ei
ner Gruppe oder einem Konsortium von Kreditinstituten 
und/oder solchen Unternehmen abgeschlossen werden. 
Sie sind so auszugestalten, dass sichergestellt ist, dass die 
Eigenkapitalderivate nur mit Aktien beliefert werden, die unter 
Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes der Aktionäre 
erworben wurden; dem genügt der Erwerb der Aktien über 
die Börse. Der von der Gesellschaft für CallOptionen gezahlte 
oder für PutOptionen vereinnahmte oder für Kombinatio
nen aus Call und PutOptionen gezahlte oder vereinnahm
te Erwerber oder Veräußerungspreis darf nicht wesentlich 
über bzw. unter dem nach anerkannten finanzmathemati
schen Methoden ermittelten theoretischem Marktwert liegen. 
Die Laufzeit der einzelnen Eigenkapitalderivate darf jeweils 
höchstens 18 Monate betragen und muss so gewählt wer
den, dass der Erwerb der Aktien in Ausübung der Eigenka
pitalderivate nicht nach dem 5. Mai 2020 erfolgt.

c)  Der bei Ausübung der PutOption beziehungsweise bei Fäl
ligkeit des Terminkaufs zu zahlende Kaufpreis je Aktie darf 
den arithmetischen Mittelwert der Kurse der Stückaktien der 
Gesellschaft in der Schlussauktion im XETRAHandel (oder 
einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse während der letzten drei Börsenhandels
tage vor Abschluss des betreffenden Optionsgeschäfts oder 
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Terminkaufs nicht um mehr als 10 % über und nicht um mehr 
als 20 % unterschreiten, jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, 
aber unter Berücksichtigung der erhaltenen Optionsprämie. 
Eine Ausübung der CallOption darf nur erfolgen, wenn der 
zu zahlende Kaufpreis den arithmetischen Mittelwert der 
Kurse der Stückaktien der Gesellschaft in der Schlussauk
tion im XETRAHandel (oder einem entsprechenden Nach
folgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während 
der letzten drei Börsenhandelstage vor Erwerb der Aktien 
nicht um mehr als 10 % über und nicht um mehr als 20 % 
unterschreitet, jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber un
ter Berücksichtigung des Wertes der Option bei Ausübung.  

d)  Ferner kann mit einem oder mehreren der in lit. b) benann
ten Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute und/oder 
gleichgestellten Unternehmen vereinbart werden, dass 
diese(s) der Gesellschaft innerhalb eines vorab definierten 
Zeitraums eine zuvor festgelegte Aktienstückzahl oder ei
nen zuvor festgelegten EuroGegenwert an Aktien der Ge
sellschaft liefern/liefert. Dabei hat der Preis, zu dem die 
Gesellschaft eigene Aktien erwirbt, einen Abschlag zum 
arithmetischen Mittel der volumengewichteten Durchschnitts
kurse der Aktie im elektronischen Handel an der Frankfurter 
Wertpapierbörse, berechnet über eine vorab festgelegte 
Anzahl von Börsenhandelstagen, aufzuweisen. Der Preis 
der Aktie darf jedoch das vorgenannte Mittel nicht um mehr 
als 20 % unterschreiten. Ferner müssen sich das oder die in 
lit. b) benannte(n) Kreditinstitut(e), Finanzdienstleistungs
institut(e) und/oder gleichgestellte(n) Unternehmen verpflich
ten, die zu liefernden Aktien an der Börse zu Preisen zu 
kaufen, die innerhalb der Bandbreite liegen, die bei einem 
unmittelbaren Erwerb über die Börse durch die Gesell
schaft selbst gelten würden. Auch diese Ermächtigung wird 
mit Beschlussfassung am 6. Mai 2015 wirksam und gilt bis 
zum 5. Mai 2020.

e) Werden eigene Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderiva
ten unter Beachtung der vorstehenden Regelungen erwor
ben, ist ein etwaiges Recht der Aktionäre, solche Eigenka
pitalderivate mit der Gesellschaft abzuschließen, sowie ein 
etwaiges Andienungsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.

 
f)  Für die Verwendung eigener Aktien, die unter Einsatz von 

Eigenkapitalderivaten erworben werden, gelten die in lit. c) 
des Beschlussvorschlags zu Tagesordnungspunkt 6 der 
Hauptversammlung vom 6. Mai 2015 festgelegten Regelun
gen entsprechend. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf ei
gene Aktien wird insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien 
gemäß den Ermächtigungen in lit c) des Beschlussvorschlags 
zu Tagesordnungspunkt 6 verwendet werden. 
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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 6 
der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 
Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG

Unter Punkt 6 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung 
vorgeschlagen, den Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG für 
einen Zeitraum von 5 Jahren bis zum 5. Mai 2020 zu ermächtigen, 
eigene Aktien bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfas
sung der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer ist – 
des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehen den 
Grundkapitals zu erwerben. Die Gesellschaft ist nach dem Be
schlussvorschlag berechtigt, die Aktien auch unter Einschränkung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes und eines eventuellen An
dienungs rechts der Aktionäre zu erwerben und die aufgrund dieser 
oder früherer Ermächtigungen erworbenen eigenen Aktien unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu verwenden.

Die HOCHTIEF Aktiengesellschaft hatte bereits in früheren Haupt
versammlungen zum Aktienerwerb er mächtigende Beschlüsse 
gefasst, deren bislang letzter vom 7. Mai 2014 den Aktienerwerb 
bis zum 6. Mai 2019 gestattet. Von der Ermächtigung vom 7. Mai 
2014 hat die Gesellschaft teilweise Gebrauch gemacht, indem sie 
im Mai 2014 sowie im Zeitraum vom 7. Oktober bis 30. Dezember 
2014 857 180 Stück eigene Aktien, das entspricht rund 1,2 % 
des Grundkapitals, erworben hat. Nähere Erläuterungen zum Er
werb eigener Aktien finden sich gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 2 AktG 
im Anhang zum Jahresabschluss 2014. Darüber hinaus hat die 
Gesellschaft das am 7. Oktober 2014 begonnene Aktienrückkauf
programm auch – wie angekündigt – in diesem Jahr weiter fort
gesetzt. 

Nunmehr soll die Gesellschaft in Anknüpfung an die frühere Praxis 
erneut in die Lage versetzt werden, das Instrument des Erwerbs 
eigener Aktien nutzen zu können. Diese Ermächtigung steht unter 
dem gesetzlichen Vorbehalt, dass etwaige neu hinzuerworbene 
Aktien zusammen mit noch nicht verwendeten vorhandenen eige
nen Aktien die Grenze des § 71 Abs. 2 Satz 1 AktG von 10 % des 
Grundkapitals nicht überschreiten. Der Erwerb eigener Aktien kann 
über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten Kauf
angebots erfol gen. Hier durch erhalten alle Aktionäre in gleicher 
Weise die Gelegenheit, Aktien an die Gesellschaft zu veräußern, 
sofern die Gesellschaft von der Ermächtigung zum Erwerb eige
ner Aktien Gebrauch macht. Die Ermächtigung sieht jedoch auch 
vor, dass die Aktien unter Einschränkung des Gleichbehandlungs
grundsatzes und eines eventuellen Andienungsrechts der Aktio
näre erworben werden können.
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Im Einzelnen:

Erwerb eigener Aktien unter Ausschluss eines etwaigen 
Andienungsrechts

Die eigenen Aktien sollen zunächst über die Börse, mittels eines 
an alle Aktionäre der Gesellschaft ge richteten öffentlichen Kauf
angebots oder mittels einer an alle Aktionäre gerichteten öffentli
chen Aufforde rung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erworben 
werden können.

Bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer öffentlichen Auf
forderung zur Abgabe von Verkaufsange boten kann es dazu kom
men, dass die von den Aktionären angebotene Menge an Aktien 
der Gesell schaft die von der Gesellschaft nachgefragte Menge an 
Aktien übersteigt. In diesem Fall muss eine Zu teilung nach Quoten 
erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme 
kleinerer Offerten oder kleinerer Teile von Offerten bis zu maximal 
100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, ge
brochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten 
und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische 
Abwicklung des Aktienrückkaufs zu erleichtern. Auch eine fakti
sche Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann so vermieden 
werden. Im Übrigen kann die Repartierung nach dem Verhältnis 
der angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach Beteili
gungsquoten erfolgen, weil sich das Erwerbsverfahren so in einem 
wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch abwickeln lässt. 
Schließlich soll eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen 
zur Vermeidung rechnerischer Bruch teile von Aktien vorgesehen 
werden können. Insoweit können die Erwerbsquote und die Anzahl 
der von einzelnen andienenden Aktionären zu erwerbenden Aktien 
so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb gan
zer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. Der Vorstand hält 
einen hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen weitergehen
den Andienungsrechts der Aktionäre für sachlich gerechtfertigt 
sowie gegenüber den Aktionären für angemessen.

Neben dem Erwerb über die Börse oder mittels eines an sämtliche 
Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer 
an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten sieht die Ermächtigung auch vor, dass der 
Erwerb mittels den Aktionären zur Verfü gung gestellter Andienungs
rechte durchgeführt werden kann. Diese Andienungsrechte werden 
so aus gestaltet, dass die Gesellschaft nur zum Erwerb ganzer 
Aktien verpflichtet wird. Soweit danach Andie nungsrechte nicht 
ausgeübt werden können, verfallen sie. Dieses Verfahren behan
delt die Aktionäre gleich und erleichtert die technische Abwick
lung des Aktienrückkaufs.



16 Einladung zur Hauptversammlung

Verwendung erworbener eigener Aktien und Ausschluss 
des Bezugsrechts

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können die erworbenen ei
genen Aktien durch ein öffentliches An gebot an alle Aktionäre oder 
über die Börse wieder veräußert werden. Mit den genannten Mög
lich keiten der Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien wird 
bei der Veräußerung der Aktien das Recht der Aktionäre auf 
Gleichbehandlung gewahrt.

Bei einer Veräußerung der eigenen Aktien durch ein öffentliches 
Angebot an alle Aktionäre soll der Vor stand berechtigt sein, das 
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für 
Spitzenbe träge auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts 
für Spitzenbeträge ist erforderlich, um eine Ab gabe erworbener 
eigener Aktien im Wege eines Veräußerungsangebots an die Aktio
näre technisch durchführbar zu machen. Die als freie Spitzen vom 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien 
werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger 
Weise bestmöglich für die Gesell schaft verwertet.

Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 
mit dem Ziel, den Inhabern der von der Gesellschaft oder einem 
ihrer nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegebenen Options 
und/oder Wandelanleihen ein Bezugsrecht auf die Aktien in dem 
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Aus übung des Options 
bzw. Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options bzw. 
Wandlungspflicht zustehen würde, hat den Vorteil, dass im Falle 
einer Ausnutzung der Ermächtigung der Options bzw. Wand
lungspreis für die Inhaber bereits ausstehender Options bzw. 
Wandlungsrechte bzw. pflichten nicht nach den Options bzw. 
Wandlungsbedin gungen ermäßigt zu werden braucht.

Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 
bei Veräußerung der Aktien gegen Bar zahlung zu einem Preis, der 
den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung 
zum Zeit punkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet, 
macht von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Ver bindung mit § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten 
Bezugsrechtsaus schluss Gebrauch. Dem Gedanken des Verwäs
serungsschutzes für die Aktionäre wird dadurch Rechnung getra
gen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, 
der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. 
Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eige
nen Aktien geschieht zeitnah vor der Ver äußerung. Der Vorstand 
wird einen eventuellen Abschlag vom Bör senkurs so niedrig be
messen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherr
schenden Markt bedingungen möglich ist. Der Abschlag vom Bör
senpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächti gung wird 
keinesfalls mehr als 5 % des ak tuellen Börsenkurses betragen. Diese 
Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die so veräußerten eige
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nen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und 
zwar weder zum Zeitpunkt des Wirk samwerdens noch – sofern 
dieser Wert geringer ist – zum Zeit punkt der Ausübung dieser Er
mächtigung. Auf die Begrenzung von 10 % des Grundkapitals 
sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit die ser Ermäch
tigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugs
rechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 
Ferner sind auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals 
dieje nigen Aktien anzurechnen, auf die sich Options und/oder 
Wandlungsrechte und/oder pflichten beziehen, die aufgrund der 
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12. Mai 2011 (Tages
ordnungspunkt 8) ab Wirksamwerden der Ermächtigung zur Ver
wendung eigener Aktien in sinngemäßer Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Be zugsrechts ausgege
ben werden. Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass 
erworbene eigene Aktien nicht unter Ausschluss des Bezugsrechts 
entspre chend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert wer den, wenn 
dies dazu führen würde, dass insgesamt für mehr als 10 % des 
Grundkapitals das Bezugs recht der Aktionäre in unmittelbarer oder 
mittelbarer An wendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge
schlossen wird. Mit dieser Beschränkung und dem Um stand, dass 
sich der Ausgabepreis am Börsenkurs zu orientieren hat, werden 
die Vermögens und Stimmrechtsinte ressen der Aktionäre ange
messen gewahrt. Diese können eine zum Erhalt ihrer Beteili gungs
quote erfor derliche Anzahl von Aktien zu annähernd gleichen 
Konditionen über die Börse erwerben. Im Übrigen liegt die Ermäch
tigung im Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr zu größerer Flexi
bilität verhilft und die Mög lichkeit schafft, den Aktionärskreis auch 
durch die gezielte Ausgabe von Aktien an Koopera tionspartner, 
institutionelle Investoren oder Finanzinvestoren zu erweitern. Die 
Gesellschaft soll dadurch auch in die Lage versetzt werden, auf 
günstige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren zu kön nen.

Die Gesellschaft soll weiterhin auch die Möglichkeit haben, eigene 
Aktien im Rahmen von Unternehmens zusammenschlüssen oder 
im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unterneh
mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder von sonsti
gen Vermögensgegenständen anbieten zu können. In derartigen 
Transaktionen wird nicht selten von der Verkäuferseite die Gegen
leistung in Form von Aktien bevorzugt, und der internationale Wett
be werb verlangt zunehmend auch diese Art der Akquisitionsfinan
zierung. Die hier vorgeschlagene Ermächti gung gibt dem Vorstand 
(mit Zustimmung durch den Aufsichtsrat) den notwendigen Hand
lungsspielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter
nehmen schnell und flexibel sowohl auf nationalen als auch auf 
 internationalen Märkten ausnutzen zu können. Zu den zu erwer
benden sonstigen Vermögensgegenständen können auch Forde
rungen (Kredite oder Anleihen) gegen die Gesellschaft oder gegen 
Konzernunternehmen gehören. Wenn diese als Gegenleistung er
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bracht werden, führt dies zum Wegfall der Verbindlichkeit und gleich
zeitig zur Stärkung des Eigenkapitals. Dem trägt der vorgeschla
gene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung 
der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstel len, dass 
die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. In der 
Regel wird der Vorstand sich bei der Bemessung des Wertes 
der als Gegenleis tung hingegebenen Aktien am Börsenkurs der 
HOCHTIEFAktien orientieren. Eine schematische An knüpfung an 
einen Börsenkurs ist nicht vorgesehen, insbesondere um einmal 
erzielte Verhandlungser gebnisse nicht durch Schwankungen des 
Börsenkurses infrage zu stellen. 

Die Ermächtigung soll dem Vorstand ferner die Möglichkeit eröffnen, 
mit Zustimmung des Aufsichts rats eigene Aktien zur Einführung 
an ausländischen Börsenplätzen zu ver wenden, an denen die Aktien 
der Gesellschaft bisher nicht notiert sind. Die HOCHTIEF Aktien
gesellschaft steht an den internationalen Ka pitalmärkten in einem 
intensiven Wettbewerb. Für die zukünftige geschäftliche Entwick
lung ist die Mög lichkeit, jederzeit Eigenkapital zu angemessenen 
Bedingungen am Markt aufnehmen zu können, von großer Bedeu
tung. Dem dient die eventuelle Einführung der Aktie an Auslands
börsen, weil dadurch die Aktionärsbasis im Ausland verbreitert 
und die Attraktivität der Aktie als Anlageobjekt gestei gert wird. Der 
vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts schafft die Mög
lichkeit einer solchen Ein führung an aus ländischen Börsenplätzen. 
Zum Schutz der Interessen der Aktionäre enthält der Beschluss 
klare und eingrenzende Vorgaben hinsichtlich des Preises, zu 
dem diese Aktien an ausländischen Börsen einge führt werden.

Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats eigene Aktien Perso nen zum Erwerb anzubieten, 
die im Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr 
verbundenen Unternehmen stehen oder standen. Dabei handelt 
es sich um eine Ermächtigung zur Ausgabe von soge nannten Be
legschaftsaktien. Der vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss 
ist Voraussetzung für die Aus gabe von solchen Belegschaftsaktien. 
Die Verwendung von eigenen Aktien zur Ausgabe von Beleg schafts
aktien ist nach dem Aktiengesetz auch bereits ohne Ermächtigung 
durch die Hauptversammlung zulässig (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG), 
dann aber nur zur Ausgabe an Arbeitnehmer innerhalb eines Jah
res nach Erwerb (§ 71 Abs. 3 Satz 2 AktG). Demgegenüber wird 
hier der Vorstand ermächtigt, ohne Beach tung einer Frist die eige
nen Aktien als Belegschaftsaktien einzusetzen. Über die Ausga
bebedingungen ent scheidet der Vorstand im Rahmen des durch 
§ 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG eröffneten Spielraums. Er kann die Aktien 
dabei insbesondere im Rahmen des Üblichen und Angemessenen 
unter dem aktuellen Bör senkurs zum Erwerb anbieten, um einen 
Anreiz für den Erwerb zu schaffen. Die Nutzung vorhandener eige
ner Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung kann 
wirtschaftlich sinnvoll sein; die Ermächti gung soll insoweit die Fle
xibilität erhöhen.
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Des Weiteren sieht die Ermächtigung vor, dass die Aktien nach 
Wahl der Gesellschaft an Erfüllungs statt teilweise für die variable 
Vergütung gewährt werden können an (amtierende oder ausgeschie
dene) Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und (amtierende 
oder ausgeschiedene) Mitglieder von Vorständen und Geschäfts
führungen der von der Gesellschaft abhängigen Unternehmen im 
Sinne von § 17 AktG sowie Personen, die im Arbeitsverhältnis zu 
der Gesellschaft oder einem von der Gesellschaft abhängigen Unter
nehmen im Sinne von § 17 AktG stehen oder standen. Anstelle 
der diesen Personen zustehenden variablen Vergütung kann die 
Gesellschaft eigene Aktien liefern. Die Berechnung der in diesem 
Fall zu gewährenden Anzahl der Aktien richtet sich nach dem Bör
senschlusskurs der Aktie der Gesellschaft im XetraHandel am 
Tag nach der Hauptversammlung, die den Jahresabschluss der 
Gesellschaft für das Geschäftsjahr, auf das sich der Anspruch auf 
variable Vergütung bezieht, entgegennimmt. Die eigenen Aktien 
sind von dem Empfänger für einen Zeitraum von mindestens zwei 
Jahren seit der Übertragung zu halten. Soweit (amtierende oder 
ausgeschiedene) Vorstandsmitglieder der HOCHTIEF Aktienge
sellschaft Empfänger dieser eigenen Aktien sein sollen, entscheidet 
ausschließlich der Aufsichtsrat der Gesellschaft im Rahmen seiner 
Vergütungskompetenz darüber, ob und in welchem Umfang diese 
eigenen Aktien anstelle der variablen Vergütung diesen Personen 
geliefert werden sollen. Der vorgeschlagene Bezugsrechtsaus
schluss ist Voraussetzung für die Ausgabe der Aktien. Die Nut
zung vorhandener eigener Aktien statt einer Kapitalerhöhung kann 
wirtschaftlich sinnvoll sein; die Ermächtigung soll insoweit die 
Flexibilität erhöhen. Im Hinblick auf die Vorstandsmitglieder der 
HOCHTIEF Aktiengesellschaft folgt die Ermächtigung einer Rege
lung im Aktiengesetz aufgrund des Gesetzes zur Angemessenheit 
der Vorstandsvergütung (VorstAG). Gemäß § 87 Abs. 1 Satz 3 AktG 
sollen variable Vergütungsbestandteile für Vorstandsmitglieder 
eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben. Einer mehrjähri
gen Bemessungsgrundlage steht es gleich, wenn die variable, 
d. h. erfolgsabhängige Vergütung in Form von Aktien der Gesell
schaft gewährt wird und die so erworbenen Aktien erst nach ei
ner mehrjährigen Sperrfrist veräußert werden können. Bei dieser 
Gestaltung nimmt das variable Vergütungselement während der 
mehrjährigen Sperrfrist auch an negativen Entwicklungen teil.

Des Weiteren sieht die Ermächtigung vor, dass der Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Be zugsrecht der Aktionäre 
auch ausschließen kann, soweit dies erfolgt, um die Aktien den 
Inhabern der von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten 
Konzernunternehmen der Gesellschaft gemäß der Ermäch tigung 
durch die Hauptversammlung vom 12. Mai 2011 unter Tagesord
nungspunkt 8 begebenen Schuldverschreibungen bei Ausübung 
ihrer Options und/oder Wandlungsrechte und/oder pflichten zu 
gewähren. Soweit diese Options und/oder Wandelanleihen unter 
Wahrung des Bezugs rechts der Aktionäre diesen angeboten wur
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den, liegt in der Verwendung der eigenen Aktien zur Bedie nung 
der Options und/oder Wandlungsrechte und/oder pflichten kein 
wirklicher Bezugsrechtsaus schluss. Sollten die Options und/oder 
Wandelanleihen nicht unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktio
näre begeben worden sein, sind die dafür einzuhaltenden Beschrän
kungen bei der Begebung der Op tions und/oder Wandelanleihen 
maßgeblich. Ob in einem solchen Fall zur Bedienung der Options 
und/oder Wandlungsrechte und/oder pflichten neue Aktien der 
Gesellschaft aus einem bedingten Kapital oder aber bestehende 
Aktien ausgegeben werden, berührt die Stimmrechts und Ver
mögensinteressen der Aktionäre nicht. 

Schließlich sieht die Ermächtigung vor, dass erworbene eigene 
Aktien auch eingezogen werden können. Dabei soll die Einzie
hung sowohl dergestalt möglich sein, dass bei Einziehung das 
Grundkapital der Ge sellschaft herabgesetzt wird, als auch ohne 
eine solche Kapitalherabsetzung durch reine Einziehung der Aktien 
unter gleichzeitiger Erhöhung des auf die verbleibenden Aktien 
entfallenden anteiligen Betrages des Grundkapitals. Die Rechte 
der Aktionäre werden in keinem der beiden vorgenannten Fälle 
beein trächtigt.

Der Vorstand wird der jeweils einer etwaigen Ausnutzung der Er
mächtigung zum Erwerb eigener Aktien folgenden Hauptversamm
lung nach § 71 Abs. 3 Satz 1 AktG, gegebenenfalls i. V. m. § 160 
Abs. 1 Nr. 2 AktG, berichten. 

Der gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG der 
Hauptversammlung zu erstattende Vorstandsbericht, der vorste
hend vollständig abgedruckt ist, liegt ab dem Zeitpunkt der Ein
berufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der 
HOCHTIEF Aktiengesellschaft (Opernplatz 2, 45128 Essen) sowie 
in der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme durch die 
Aktionäre aus und ist auch im Internet unter www.hochtief.de 
über den Link „Investor Relations/Hauptversammlung“ zugäng
lich.

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß 
§§ 71 Absatz 1 Nr. 8 , 186 Absatz 4 Satz 2 AktG  

Neben den in Punkt 6 der Tagesordnung vorgesehenen Möglich
keiten zum Erwerb eigener Aktien soll die Gesellschaft auch er
mächtigt werden, eigene Aktien unter Einsatz bestimmter Eigen
kapitalderivate zu erwerben. Dadurch soll das Volumen an Aktien, 
das insgesamt erworben werden darf, nicht erhöht werden; es 
werden lediglich weitere Handlungsalternativen zum Erwerb eige
ner Aktien eröffnet. Durch diese zusätzlichen Handlungsalternati
ven werden die Möglichkeiten der Gesellschaft erweitert, den Er
werb eigener Aktien flexibel zu strukturieren. 
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Für die Gesellschaft kann es von Vorteil sein, CallOptionen zu 
erwerben, PutOptionen zu veräußern oder Aktien unter Einsatz 
einer Kombination aus Call und PutOptionen oder eines Termin
kaufvertrages zu erwerben, statt unmittelbar Aktien der Gesell
schaft zu erwerben. Diese Handlungsalternativen sind von vorn
herein auf 5 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der 
Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals oder – falls die
ser Betrag geringer ist – des zum Zeitpunkt der jeweiligen Aus
übung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapi
tals begrenzt. Die Laufzeit der Optionen muss jeweils so gewählt 
werden, dass der Erwerb der Aktien in Ausübung der Optionen 
nicht nach dem 5. Mai 2020 erfolgt. Dadurch wird sichergestellt, 
dass die Gesellschaft nach Auslaufen der bis zum 5. Mai 2020 
gültigen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien – vorbehaltlich 
einer neuen Ermächtigung – keine eigenen Aktien erwirbt. Darüber 
hinaus wird die Laufzeit der Eigenkapitalderivate jeweils auf 18 Mo
nate beschränkt. Dies stellt sicher, dass Verpflichtungen aus den 
einzelnen Optionsgeschäften und Terminkäufen zeitlich angemes
sen begrenzt werden.

Bei Vereinbarung einer CallOption erhält die Gesellschaft gegen 
Zahlung einer Optionsprämie das Recht, innerhalb einer Frist oder 
zu einem bestimmten Zeitpunkt eine vorher festgelegte Anzahl von 
Aktien der Gesellschaft zu einem bestimmten Preis (Ausübungs
preis) vom jeweiligen Veräußerer der Option, dem Stillhalter, zu 
kaufen. Die Ausübung der CallOption ist aus Sicht der Gesellschaft 
grundsätzlich dann sinnvoll, wenn der Kurs der Aktie über dem 
Ausübungspreis liegt, da sie die Aktien dann günstiger vom Still
halter als im Markt kaufen kann. Gleiches gilt, wenn durch Aus
übung der Option ein Aktienpaket erworben wird, das anderweitig 
nur zu höheren Kosten zu erwerben wäre. 

Zusätzlich wird beim Einsatz von CallOptionen die Liquidität der 
Gesellschaft geschont, da erst bei Ausübung der CallOption der 
Ausübungspreis für die Aktien gezahlt werden muss. Diese Ge
sichtspunkte können es im Einzelfall rechtfertigen, dass die Ge
sellschaft für einen geplanten Erwerb eigener Aktien CallOptio
nen einsetzt. Die Optionsprämie muss marktnah ermittelt werden, 
also – unter Berücksichtigung u. a. des Ausübungspreises, der 
Laufzeit der Option und der Volatilität der Aktie – im Wesentlichen 
dem Wert der CallOption entsprechen. Bei Ausübung einer Call
Option ist aus Sicht der Gesellschaft die für den Erwerb der Aktie 
aufgebrachte Gegenleistung um den aktuellen Wert der Option 
erhöht. Diesen Wert könnte die Gesellschaft bei NichtAusnutzung 
der Option realisieren, er ist ein geldwerter Vorteil, der damit bei 
Ausübung der Option als Kosten den Kaufpreis erhöht. Er reflektiert 
auch den aktuellen Wert dessen, was ursprünglich als Options
prämie gezahlt wurde und ist deshalb als Teil des Kaufpreises der 
Aktie zu berücksichtigen. 
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Durch den Abschluss von PutOptionen gewährt die Gesellschaft 
dem jeweiligen Inhaber der PutOption das Recht, innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums oder zu einem bestimmten Zeitpunkt Aktien 
der Gesellschaft zu einem in der PutOption bestimmten Preis (Aus
übungspreis) an die Gesellschaft zu veräußern. Als Gegenleistung 
für die Verpflichtung zum Erwerb eigener Aktien gemäß der Put
Option erhält die Gesellschaft eine Optionsprämie, die wiederum 
zu marktnahen Konditionen ermittelt werden muss, also – unter 
Berücksichtigung u. a. des Ausübungspreises, der Laufzeit der 
Option und der Volatilität der Aktie – im Wesentlichen dem Wert 
der PutOption entspricht. Die Ausübung der PutOption ist für 
den Optionsinhaber grundsätzlich nur dann wirtschaftlich sinnvoll, 
wenn der Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Ausübung unter dem 
Ausübungspreis liegt, weil er dann die Aktie zu einem höheren Preis 
als am Markt erzielbar an die Gesellschaft verkaufen kann; gegen 
ein zu hohes Risiko aus der Kursentwicklung kann sich die Ge
sellschaft wiederum im Markt absichern. Der Aktienrückkauf un
ter Einsatz von PutOptionen bietet der Gesellschaft den Vorteil, 
bereits bei Abschluss des Optionsgeschäfts einen bestimmten 
Ausübungspreis festlegen zu können, während die Liquidität erst 
am Ausübungstag abfließt. Aus Sicht der Gesellschaft ist dabei 
die für den Erwerb der Aktie aufgebrachte Gegenleistung um den 
aktuellen Wert der Optionsprämie reduziert. Übt der Optionsinha
ber die Option nicht aus, insbesondere weil der Aktienkurs am 
Ausübungstag oder im Ausübungszeitraum über dem Ausübungs
preis liegt, erwirbt die Gesellschaft zwar auf diese Weise keine 
eigenen Aktien, sie vereinnahmt jedoch endgültig ohne weitere 
Gegenleistung die Optionsprämie. 

Die von der Gesellschaft aufzubringende Gegenleistung für die 
Aktien ist beim Einsatz von Optionen der jeweilige Ausübungs
preis (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter Berücksichti
gung des aktuellen Werts der Option). Dieser kann höher oder 
niedriger sein als der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft am 
Tag des Abschlusses des Optionsgeschäfts und am Tag des Er
werbs der Aktien aufgrund der Ausübung der Option. 

Der bei Ausübung der PutOption beziehungsweise bei Fälligkeit 
des Terminkaufs zu zahlende Kaufpreis je Aktie darf den arithme
tischen Mittelwert der Kurse der Stückaktien der Gesellschaft in 
der Schlussauktion im XETRAHandel (oder einem entsprechen
den Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse wäh
rend der letzten drei Börsenhandelstage vor Abschluss des be
treffenden Optionsgeschäfts oder Terminkaufs nicht um mehr als 
10 % über und nicht um mehr als 20 % unterschreiten, jeweils 
ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter Berücksichtigung der er
haltenen Optionsprämie. Eine Ausübung der CallOption darf nur 
erfolgen, wenn der zu zahlende Kaufpreis den arithmetischen Mit
telwert der Kurse der Stückaktien der Gesellschaft in der Schluss
auktion im XETRAHandel (oder einem entsprechenden Nachfolge
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system) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten 
drei Börsenhandelstage vor Erwerb der Aktien nicht um mehr als 
10 % über und nicht um mehr als 20 % unterschreitet, jeweils 
ohne Erwerbsnebenkosten, aber unter Berücksichtigung des Wertes 
der Option bei Ausübung. Die Gesellschaft kann auch Eigenkapital
derivate vereinbaren, die eine Lieferung von Aktien mit Abschlag 
auf einen gewichteten Durchschnittskurs vorsehen. 

Durch die Verpflichtung, Optionen und andere Eigenkapitalderivate 
nur mit einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder gleichgestell
ten Unternehmen zu vereinbaren und dabei sicherzustellen, dass 
die Optionen und andere Eigenkapitalderivate nur mit Aktien be
dient werden, die unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrund
satzes erworben wurden, wird ausgeschlossen, dass Aktionäre 
beim Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderiva
ten benachteiligt werden. 

Entsprechend der gesetzlichen Regelung in § 71 Absatz 1 Nr. 8 
AktG genügt es zur Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsat
zes, wenn die Aktien über die Börse zu dem im Zeitpunkt des 
börslichen Erwerbs aktuellen Börsenkurs der Aktie der Gesell
schaft erworben wurden. Da der Preis für die Option (Options
preis) marktnah ermittelt wird, erleiden die an den Optionsge
schäften nicht beteiligten Aktionäre auch keinen wertmäßigen 
Nachteil. Andererseits wird die Gesellschaft durch die Möglich
keit, Eigenkapitalderivate zu vereinbaren, in die Lage versetzt, 
sich kurzfristig bietende Marktchancen zu nutzen und entspre
chende Eigenkapitalderivate abzuschließen. Ein etwaiges Recht 
der Aktionäre auf Abschluss solcher Eigenkapitalderivate mit der 
Gesellschaft ist ebenso ausgeschlossen wie ein etwaiges Andie
nungsrecht der Aktionäre. Dieser Ausschluss ist erforderlich, um 
den Einsatz von Eigenkapitalderivaten im Rahmen des Rücker
werbs eigener Aktien zu ermöglichen und die damit für die Gesell
schaft verbundenen Vorteile zu erzielen. Ein Abschluss entspre
chender Eigenkapitalderivate mit sämtlichen Aktionären wäre 
nicht durchführbar. 

Der Vorstand hält die Ermächtigung zur Nichtgewährung bzw. 
Einschränkung eines etwaigen Rechts der Aktionäre zum Ab
schluss solcher Eigenkapitalderivate mit der Gesellschaft sowie 
eines etwaigen Andienungsrechts der Aktionäre nach Abwägung 
der Interessen der Aktionäre und der Interessen der Gesellschaft 
aufgrund der Vorteile, die sich aus dem Einsatz von Eigenkapital
derivaten für die Gesellschaft ergeben können, daher grundsätz
lich für gerechtfertigt. 

Im Hinblick auf die Verwendung der aufgrund von Eigenkapitalde
rivaten erworbenen eigenen Aktien bestehen keine Unterschiede 
zu den in Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen Verwendungs
möglichkeiten. Hinsichtlich der Rechtfertigung des Bezugsrechts
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ausschlusses der Aktionäre bei der Verwendung der Aktien wird 
daher auf den Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 
verwiesen. 

Der gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG der 
Hauptversammlung zu erstattende Vorstandsbericht, der vorste
hend vollständig abgedruckt ist, liegt ab dem Zeitpunkt der Ein
berufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der 
HOCHTIEF Aktiengesellschaft (Opernplatz 2, 45128 Essen) sowie 
in der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme durch die 
Aktionäre aus und ist auch im Internet unter www.hochtief.de über 
den Link „Investor Relations/Hauptversammlung“ zugänglich.

8.  Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehen-
den genehmigten Kapitals I und II, die Schaffung eines 
genehmigten Kapitals und die entsprechenden Sat-
zungsänderungen

Das genehmigte Kapital I läuft zum 10. Mai 2015 aus und soll 
erneuert werden. Das genehmigte Kapital II läuft zum 11. Mai 
2016 aus und soll erneuert werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

a) Die in § 4 Abs. 5 der Satzung enthaltene Ermächtigung des 
Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grund
kapital der Gesellschaft bis zum 10. Mai 2015 um bis zu Euro 
35.840.002,56 einmalig oder mehrmalig zu erhöhen, wird 
unter Aufhebung des § 4 Abs. 5 der Satzung aufgehoben. 
Die in § 4 Abs. 6 der Satzung enthaltene Ermächtigung des 
Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grund
kapital der Gesellschaft bis zum 11. Mai 2016 um bis zu Euro 
23.296.000,00 einmalig oder mehrmalig zu erhöhen, wird 
unter Aufhebung des § 4 Abs. 6 der Satzung aufgehoben. 

b)  Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 
5. Mai 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Aus
gabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen 
Bar und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um 
bis zu insgesamt Euro 54.000.000,00 zu erhöhen (geneh
migtes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht 
einzuräumen. 
 
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bis zu einem 
Betrag, der bei ein oder mehrmaliger Ausnutzung dieser 
Ermächtigung insgesamt 10 % des im Zeitpunkt des Wirk
samwerdens dieser Ermächtigung und – falls dieser Wert 
geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Er
mächtigung bestehenden Grundkapitals nicht überschrei
tet, auszuschließen, um die neuen Aktien gegen Bareinlagen 
zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis 
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der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum 
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetra
ges nicht wesentlich unterschreitet. Auf die vorgenannte 
10 %Grenze werden eigene Aktien angerechnet, die wäh
rend der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur nach § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der neuen 
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Ferner sind auf die 
vorgenannte 10 %Grenze diejenigen Aktien anzurechnen, 
auf die sich Wandlungs und/oder Optionsrechte bzw. 
pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die aufgrund 
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12. Mai 2011 
(Tagesordnungspunkt 8) ab Wirksamwerden des geneh
migten Kapitals I in sinngemäßer Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre ausgegeben werden.  
 
Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bis zu ei
nem Betrag, der 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwer
dens dieser Ermächtigung und – falls dieser Wert geringer 
ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet, auszuschlie
ßen, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sachein lagen zum 
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmenstei
len oder von Beteiligungen an Unternehmen oder von sons
tigen Vermögensgegenständen erfolgt. Ferner wird der 
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszu
nehmen. Außerdem wird der Vorstand ermächtigt, mit Zu
stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht insoweit aus
zuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern der 
von der Gesellschaft oder einem ihrer nachgeordneten 
Konzernunternehmen ausgegebenen Optionsscheine und 
Wandelschuldverschreibungen oder Options oder Wan
delgenussrechte oder Options oder Wandelgewinnschuld
verschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem 
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Op
tions oder Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der Op
tions oder Wandlungspflicht zustehen würde. Über den 
Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Bedingungen der 
Aktienausgabe einschließlich des Ausgabebetrages wird der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entscheiden.

c) In § 4 der Satzung wird, sobald die Aufhebung der derzeitigen 
§ 4 Abs. 5 und 6 gemäß Beschluss zu lit. a) im Handelsre
gister eingetragen ist, folgender neuer Absatz 5 eingefügt: 

 
„(5) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 
5. Mai 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Aus
gabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen 
Bar und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis 
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zu insgesamt Euro 54.000.000,00 zu erhöhen (genehmig
tes Kapital I). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht ein
zuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustim
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bis 
zu einem Betrag, der bei ein oder mehrmaliger Ausnutzung 
dieser Ermächtigung insgesamt 10 % des im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung und – falls dieser 
Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung die
ser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht über
schreitet, auszuschließen, um die neuen Aktien gegen Bar
einlagen zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den 
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesell
schaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Aus
gabebetrages nicht wesentlich unterschreitet. Auf die vor
genannte 10 %Grenze werden eigene Aktien angerechnet, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur nach 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der 
neuen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Ferner sind auf 
die vorgenannte 10 %Grenze diejenigen Aktien anzurech
nen, auf die sich Wandlungs und/oder Optionsrechte bzw. 
pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die aufgrund 
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12. Mai 2011 
(Tagesordnungspunkt 8) ab Wirksamwerden des genehmig
ten Kapitals I in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktio
näre ausgegeben werden. Weiterhin ist der Vorstand ermäch
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre bis zu einem Betrag, der 10 % des im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung und – falls die
ser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausnutzung 
dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht über
schreitet, auszuschließen, sofern die Kapitalerhöhung gegen 
Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unterneh
men oder von sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt. 
Ferner ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Auf
sichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktio
näre auszunehmen. Außerdem ist der Vorstand ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht inso
weit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern 
der von der Gesellschaft oder einem ihrer nachgeordneten 
Konzernunternehmen ausgegebenen Optionsscheine und 
Wandelschuldverschreibungen oder Options oder Wandel
genussrechte oder Options oder Wandelgewinnschuld
verschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem 
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des 
Options bzw. Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der 
Options bzw. Wandlungspflicht zustehen würde. Über den 
Inhalt der Aktienrechte und die weiteren Bedingungen der 
Aktienausgabe einschließlich des Ausgabebetrages ent
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scheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.“ 

d) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Absätze 
1, 2 und 5 des § 4 der Satzung nach vollständiger oder teil
weiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals ent
sprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten 
Kapitals I und, falls das genehmigte Kapital I bis zum 5. Mai 
2020 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein 
sollte, § 4 Absatz 5 nach Ablauf der Ermächtigungsfrist an
zupassen. 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 8 
der Tagesordnung gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 
AktG

Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Vorstand bei Ausnut
zung des genehmigten Kapitals I ermächtigt wird, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht auszu
schließen. 

Dies gilt zunächst für den Fall einer Barkapitalerhöhung, jedoch 
begrenzt auf einen Höchstbetrag von bis zu 10 % des zum Zeit
punkt des Wirksamwerdens des genehmigten Kapitals I vorhan
denen Grundkapitals. Durch eine entsprechende Vorgabe im Er
mächtigungsbeschluss ist ebenfalls sichergestellt, dass auch im 
Fall einer Kapitalherabsetzung die 10 %Grenze nicht überschrit
ten wird, da die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss aus
drücklich 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen darf, und zwar 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert 
geringer wird – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Er
mächtigung. Auf die vorgenannte 10 %Grenze werden eigene 
Aktien angerechnet, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG veräußert werden. Ferner sind auf die vorgenannte 10 %Gren
ze diejenigen Aktien anzurechnen, auf die sich Wandlungs und/
oder Optionsrechte bzw. pflichten aus Schuldverschreibungen 
beziehen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung 
vom 12. Mai 2011 (Tagesordnungspunkt 8) ab Wirksamwerden des 
genehmigten Kapitals I in sinngemäßer Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Akti
onäre ausgegeben werden. Die Ermächtigung gilt des Weiteren 
mit der Maßgabe, dass der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft 
nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung soll von 
der Möglichkeit des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses ge
mäß §§ 203 Abs. 1, Abs. 2 in Verbindung mit 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
Gebrauch gemacht werden. Diese Möglichkeit dient dem Interes
se der Gesellschaft und der Erzielung eines bestmöglichen Preises 
bei der Ausgabe der Aktien. Die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ge
setzlich vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses 
versetzt die Verwaltung in die Lage, sich aufgrund der jeweiligen 
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Börsenverfassung bietende Möglichkeiten schnell und flexibel so
wie kostengünstig zu nutzen. Dadurch wird eine bestmögliche Stär
kung der Eigenmittel im Interesse der Gesellschaft und aller Aktio
näre erreicht. Durch den Verzicht auf die zeit und kostenaufwendige 
Abwicklung des Bezugsrechts können der Eigenkapitalbedarf bei 
sich kurzfristig bietenden Marktchancen sehr zeitnah gedeckt so
wie zusätzlich neue Aktionärsgruppen im In und Ausland gewor
ben werden. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung 
des Bezugspreises bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Ange
sichts der häufig und insbesondere in letzter Zeit zu beobachten
den Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch dann ein 
Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen 
bei der Festlegung des Bezugspreises führt. Auch ist bei Gewäh
rung eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit seiner Aus
übung die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit 
zusätzlichem Aufwand verbunden. Schließlich kann die Gesell
schaft bei einem bestehenden Bezugsrecht wegen der Länge der 
Bezugsfrist von zwei Wochen nicht kurzfristig auf günstige bzw. 
ungünstige Marktverhältnisse reagieren, sondern ist rückläufigen 
Aktienkursen während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für 
die Gesellschaft ungünstigeren Eigenkapitalbeschaffung führen 
können. Die Möglichkeit einer kurzfristig durchführbaren Kapital
erhöhung ist für die Gesellschaft insbesondere deshalb von Bedeu
tung, weil sie in ihren Märkten Marktchancen schnell und flexibel 
nutzen und einen dadurch entstehenden Kapitalbedarf gegebenen
falls auch sehr kurzfristig decken können muss. Der Verkaufspreis 
und damit das der Gesellschaft zufließende Geld für die neuen 
Aktien wird sich am Börsenpreis der schon börsennotierten Aktien 
orientieren und den aktuellen Börsenpreis nicht wesentlich, vor
aussichtlich nicht um mehr als 3 %, jedenfalls aber nicht um mehr 
als 5 %, unterschreiten. Im Hinblick darauf, dass sämtliche von 
der Gesellschaft bisher ausgegebenen Aktien zum regulierten Markt 
an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind, können nach 
dem derzeitigen Stand die an der Erhaltung ihrer Beteiligungsquote 
interessierten Aktionäre bei Ausnutzung der Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG pro
blemlos Aktien der Gesellschaft über die Börse hinzuerwerben.

Die Ermächtigung sieht weiter vor, begrenzt jedoch auf maximal 
10 % des Grundkapitals, dass bei bestimmten Kapitalerhöhungen 
gegen Sacheinlagen das Bezugsrecht ausgeschlossen werden 
kann. Dieser Ausschluss dient dem Zweck, den Erwerb von Unter
nehmen, von Unternehmensteilen, von Beteiligungen an Unter
nehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen gegen Ge
währung von Aktien zu ermöglichen. Führt der Erwerb im Wege 
der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen bei dem Verkäufer zu 
Steuerersparnissen oder ist der Verkäufer aus sonstigen Gründen 
eher an dem Erwerb von Aktien an der Gesellschaft als an einer 
Geldzahlung interessiert, stärkt die hier vorgesehene Möglichkeit 
die Verhandlungsposition der Gesellschaft. Im Einzelfall kann es 
auch aufgrund einer besonderen Interessenlage der Gesellschaft 
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geboten sein, dem Verkäufer neue Aktien als Gegenleistung an
zubieten. Durch das genehmigte Kapital I kann die Gesellschaft 
bei sich bietenden Gelegenheiten schnell und flexibel reagieren, 
um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensteile, 
Beteiligungen an Unternehmen oder sonstige Vermögensgegen
stände gegen Ausgabe neuer Aktien zu erwerben. Die beantragte 
Ermächtigung ermöglicht dadurch im Einzelfall eine optimale Finan
zierung des Erwerbs gegen Ausgabe neuer Aktien mit einer Stär
kung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft. Zu den zu erwerben
den sonstigen Vermögensgegenständen können auch Forderungen 
(Kredite oder Anleihen) gegen die Gesellschaft oder gegen Kon
zernunternehmen gehören. Wenn diese als Sacheinlage in die 
Gesellschaft eingebracht werden, führt dies zum Wegfall der Ver
bindlichkeit und gleichzeitig zur Stärkung des Eigenkapitals. Die 
Verwaltung will die Möglichkeit der Kapitalerhöhung gegen Sach
einlagen unter Ausnutzung der Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts aus dem genehmigten Kapital I in jedem Fall 
nur dann nutzen, wenn der Wert der neuen Aktien und der Wert 
der Gegenleistung des zu erwerbenden Unternehmens, Unter
nehmensteils, der zu erwerbenden Beteiligung oder der zu erwer
benden sonstigen Vermögensgegenstände in einem angemessenen 
Verhältnis stehen. Dabei soll der Ausgabepreis der zu begebenden 
neuen Aktien grundsätzlich am Börsenkurs ausgerichtet werden. 
Ein wirtschaftlicher Nachteil für die vom Bezugsrecht ausgeschlos
senen Aktionäre wird somit vermieden. Durch die Beschränkung 
auf maximal 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 
Ermächtigung und – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeit
punkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehenden Grund
kapitals wird gleichzeitig auch eine mögliche Stimmrechtsverwäs
serung der vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre begrenzt. 
Bei Abwägung aller dieser Umstände ist die Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss in den umschriebenen Grenzen erforder
lich, geeignet, angemessen und im Interesse der Gesellschaft ge
boten. Sollte die Verwaltung von der ihr erteilten Ermächtigung 
Gebrauch machen, wird der Vorstand in der Hauptversammlung 
berichten, die auf einen etwaigen Erwerb gegen Ausgabe von 
neuen Aktien der Gesellschaft folgt.
 
Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzen
beträge dient dazu, dass im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen 
Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis dargestellt wer
den kann. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich 
des Spitzenbetrages würden insbesondere bei der Kapitalerhö
hung um runde Beträge die technische Durchführung der Kapital
erhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich erschwert. 
Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlos
senen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die 
Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft 
verwertet.
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Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten 
der Inhaber von Optionsscheinen oder Wandelschuldverschrei
bungen oder Options oder Wandelgenussrechten oder Options 
oder Wandelgewinnschuldverschreibungen dient dem Zweck, 
dass im Fall einer Ausnutzung dieser Ermächtigung der Options 
bzw. Wandlungspreis nicht entsprechend den sogenannten Ver
wässerungsschutzklauseln der Options oder Wandelungsbedin
gungen ermäßigt zu werden braucht, sondern auch den Inhabern 
der Optionsscheine bzw. Wandelschuldverschreibungen oder 
Options oder Wandelgenussrechte oder Options oder Wandel
gewinnschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang 
eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung des Wand
lungs bzw. Optionsrechts zustehen würde. Mit der Ermächtigung 
erhält der Vorstand die Möglichkeit, mit Zustimmung des Aufsichts
rats bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals I unter sorgfältiger 
Abwägung zwischen beiden Alternativen zu wählen.

Der gemäß § 203 Abs. 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 
AktG der Hauptversammlung zu erstattende Vorstandsbericht, 
der vorstehend vollständig abgedruckt ist, liegt ab dem Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen 
der HOCHTIEF Aktiengesellschaft (Opernplatz 2, 45128 Essen) 
sowie in der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme durch 
die Aktionäre aus und steht auch im Internet unter www.hochtief.de 
über den Link „Investor Relations/Hauptversammlung“ zum Down
load bereit. 

9. Beschlussfassungen über die Änderung der Satzung

a) Neufassung von § 18 der Satzung

 Die Satzung der Gesellschaft sieht in § 18 Abs. 1 und 2 u. a. 
vor, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats eine feste Vergütung 
erhalten, die sich für jedes Mitglied auf 12.000 Euro jährlich 
beläuft, und die sich um 500 Euro je 0,01 Euro Gewinnan
teil, der über einen Gewinnanteil von 0,10 Euro je Aktie aus
geschüttet wird, erhöht. Nach näherer Maßgabe von § 18 
Abs. 3 der Satzung erhöht sich diese fixe und variable Ver
gütung für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, seinen 
Stellvertreter, die Vorsitzenden der Ausschüsse und die 
sonstigen Mitglieder der Ausschüsse.

 Daneben erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats nach § 18 
Abs. 1 Satz 1 der Satzung ein Sitzungsgeld, das pro Teil
nahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats, des Prüfungs
ausschusses oder des Präsidiums 1.500 Euro und pro Teil
nahme an einer Sitzung eines sonstigen Ausschusses des 
Aufsichtsrats 1.000 Euro beträgt.

 Die dividendenabhängige variable Vergütung gemäß § 18 
Abs. 2 der Satzung entspricht nach weitverbreiteter Auffas
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sung nicht der Empfehlung gemäß Ziffer 5.4.6 Abs. 2 Satz 
2 des Deutschen Corporate Governance Kodex zur Ausge
staltung einer erfolgsorientierten Vergütung. Insofern soll 
diese variable Vergütung abgeschafft werden und stattdes
sen die feste Vergütung auf 65.000 Euro pro Jahr erhöht 
werden.

 
 Die Höhe des Sitzungsgeldes für die Teilnahme an einer 

Sitzung des Aufsichtsrats und des Prüfungsausschusses 
sowie der sonstigen Ausschüsse des Aufsichtsrats soll um 
500 Euro pro Teilnahme an einer Sitzung erhöht werden.

 Die Regelungen zu einer Haftpflichtversicherung zugunsten 
der Aufsichtsratsmitglieder sollen unverändert bleiben.

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

 aa)  § 18 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„ (1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste 
Vergütung, die sich für jedes Mitglied auf Euro 65.000,– 
jährlich beläuft, sowie ein Sitzungsgeld, das pro Teil
nahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats und des Prü
fungsausschusses Euro 2.000,– und pro Teilnahme an 
einer Sitzung eines sonstigen Ausschusses des Auf
sichtsrats Euro 1.500,– beträgt. Daneben erhalten die 
Mitglieder des Aufsichtsrats den Ersatz ihrer Auslagen, 
einschließlich der etwaigen auf ihre Bezüge entfallen
den Umsatzsteuer.

(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Dreifa
che, sein Stellvertreter und die Vorsitzenden der Aus
schüsse erhalten je das Zweifache und die sonstigen 
Mitglieder der Ausschüsse je das Eineinhalbfache der 
in Absatz 1 festgelegten festen Vergütung. Hat ein Mit
glied des Aufsichtsrats zur gleichen Zeit mehrere die
ser Ämter inne, erhält es nur die Vergütung für das am 
höchsten vergütete Amt. Aufsichtsratsmitglieder, die 
nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Auf
sichtsrat angehört haben, erhalten eine im Verhältnis 
der Zeit geringere Vergütung. 

 (3) Die Gesellschaft kann zugunsten der Aufsichtsrats
mitglieder eine Haftpflichtversicherung zu marktüblichen 
Konditionen abschließen, die die gesetzliche Haftpflicht 
aus der Aufsichtsratstätigkeit deckt.“

  bb)  Die unter aa) beschlossene Satzungsänderung findet 
erstmals für die Zeit ab dem 1. Juli 2015 Anwendung.
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b)  Neufassung von § 10 der Satzung

 Die Satzung der Gesellschaft sieht in § 10 vor, dass jedes 
Mitglied des Aufsichtsrats sein Amt unter Einhaltung einer 
vierwöchigen Kündigungsfrist durch schriftliche Erklärung 
niederlegen kann. Diese Regelung soll insoweit flexibler ge
staltet werden, dass die Gesellschaft auf die Einhaltung der 
Kündigungsfrist verzichten kann.

  Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

  § 10 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

  „Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt unter Ein
haltung einer vierwöchigen Kündigungsfrist durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Benachrichtigung 
des Vorsitzenden des Aufsichtsrats niederlegen. Die Ge
sellschaft, vertreten durch den Vorstand, kann auf die Ein
haltung der Frist verzichten.“

10. Nachwahl zum Aufsichtsrat

Herr Thomas Eichelmann hat sein Amt als Mitglied des Auf
sichtsrats zum 30. September 2014 niedergelegt. Das Amts
gericht Essen hat durch Beschluss vom 10. Oktober 2014 
Frau Christine Wolff als Nachfolgerin für Herrn Eichelmann 
zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Das Amt als gericht
lich bestelltes Aufsichtsratsmitglied erlischt zum Ablauf der 
nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG 
und §§ 1, 6, 7 Abs. 1 Satz 2 MitbestG sowie § 9 Abs. 1 der 
Satzung aus acht von der Hauptversammlung und acht von den 
Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die 
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Nominierungs
ausschusses vor, Frau Christine Wolff, Hamburg, Unterneh
mensberaterin, als Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigener in 
den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der Hauptver
sammlung am 06. Mai 2015 und für den Rest der Amtszeit der 
übrigen Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats, d. h. für die 
Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 
Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt.

Die Angaben über die Mitgliedschaften von Frau Wolff in an
deren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und ihre Mitglied
schaften in vergleichbaren in und ausländischen Kontroll
gremien von Wirtschaftsunternehmen sind am Ende dieser 
Einladung abgedruckt.
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II. Weitere Angaben zur Einberufung

1.   Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und Ausübung des Stimmrechts (mit Nach-
weisstichtag nach § 123 Abs. 3 Satz 3 AktG und dessen 
Bedeutung)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind nur diejenigen Personen berechtigt, die 
zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am 
Mittwoch, den 15. April 2015, 00:00 Uhr (Nachweisstich
tag), Aktionäre der Gesellschaft sind (Berechtigung) und sich 
zur Hauptversammlung unter Nachweis ihrer Berechtigung 
anmelden. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechti
gung bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder 
englischer Sprache erfolgen. Für den Nachweis der Berechti
gung reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis 
des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Die 
Anmeldung und der auf den Nachweisstichtag bezogene Nach
weis des Anteilsbesitzes müssen spätestens bis zum Mittwoch, 
den 29. April 2015, 24:00 Uhr, bei der nachstehend genann
ten Anmeldestelle eingehen.

Anmeldestelle:

HOCHTIEF Aktiengesellschaft
c/o Commerzbank AG
GSMO 4.1.1 General Meetings
60261 Frankfurt a. M.

Telefax: +49 (0)69 13626351
EMail: hveintrittskarten@commerzbank.com

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Ver
sammlung oder die Aus übung des Stimmrechts als Aktionär 
nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechti gung zur Teil
nahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei 
ausschließlich nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbe
sitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweis
stichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit der Aktien 
einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräuße
rung der Aktien nach dem Nachweisstichtag ist für die Teil
nahme und den Umfang des Stimmrechts aus schließlich der 
Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeb
lich, d. h., Veräu ßerungen von Aktien nach dem Nachweis
stichtag haben keine Auswirkungen auf die Be rechtigung zur 
Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entspre
chendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem 
Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch 
keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind 
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nicht teilnahme und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag 
ist im Übrigen kein relevantes Datum für die Dividendenbe
rechtigung.

Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung und des 
Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Anmeldestelle werden 
den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung über
sandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicher
zustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung 
der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes an 
die Anmeldestelle unter der vorgenannten Adresse Sorge zu 
tragen.

2. Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können sich in der Hauptversammlung auch durch 
einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine 
Aktionärsvereinigung, vertreten lassen und ihr Stimmrecht durch 
den Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch dann sind eine 
fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes 
erforderlich. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 
Textform; § 135 AktG bleibt unberührt. Aktionäre können für die 
Erteilung der Vollmacht das Vollmachtsformular benutzen, das 
sie zusammen mit der Eintrittskarte erhalten; möglich ist aber 
auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Textform aus
stellen. 

Werden Vollmachten zur Stimmrechtsausübung an Kreditins
titute, diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen 
gleichgestellte Institute oder Unternehmen (§§ 135 Abs. 10, 
125 Abs. 5 AktG) sowie an Aktio närsvereinigungen oder die
sen gleichgestellte Personen i. S. v. § 135 Abs. 8 AktG erteilt, 
so ist die Vollmachtserklärung von dem Bevollmächtigten nach
prüfbar festzuhalten. Die Vollmachtserklärung muss zudem voll
ständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung ver
bundene Erklärungen enthalten. Bitte stimmen Sie sich daher, 
wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein 
anderes bzw. eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten 
Institute, Unternehmen oder Personen bevollmächtigen wollen, 
mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht 
ab. Die Vollmacht darf in diesen Fällen nur einem bestimmten 
Bevollmächtigten erteilt werden. Ein Verstoß gegen die vorge
nannten und bestimmte weitere in § 135 AktG genannte Erfor
dernisse für die Bevollmächtigung der in diesem Absatz Ge
nannten beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 Abs. 7 AktG 
die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht. 
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Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesell
schaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter 
bereits vor der Hauptversammlung mit der Ausübung ihres 
Stimmrechts zu bevollmächti gen. Soweit von der Gesellschaft 
benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen 
diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimm
rechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht 
ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflich tet, weisungs
gemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach 
eigenem Ermessen ausüben. Auch im Fall einer Bevollmächti
gung eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver
treters ist der fristgerechte Zugang der Anmeldung und des 
Nachweises des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Be
stimmungen erforderlich.

Vollmachten allgemein und Vollmachten mit Weisungen an die 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter können der Ge
sellschaft wahlweise per Post, per Telefax oder elektronisch 
(per EMail) übermittelt werden:

HOCHTIEF Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München

Telefax: +49 (0)89 3090374675
EMail: hochtiefhv2015@computershare.de

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die 
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Nähere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
sowie zur Vollmachts und Weisungserteilung an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind in einem Infor
mationsblatt beschrieben, das die Aktionäre zusammen mit 
der Eintrittskarte zugesandt bekommen. Das Informationsblatt 
ist auch im Internet unter www.hochtief.de über den Link „Inves
tor Relations/Hauptversammlung“ einsehbar.

Alle vorge nannten Formen der Teilnahme und Vertretung, ins
besondere die persönliche Teilnahme oder die Teil nahme durch 
einen Vertreter, namentlich durch ein Kreditinstitut oder eine 
Aktionärsvereinigung, werden durch das Angebot zur Bevoll
mächtigung eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechts
vertreters nicht berührt und bleiben nach wie vor in vollem 
Umfang möglich. 

3. Briefwahl

Aktionäre können ihre Stimmen, auch ohne an der Hauptver
sammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektroni
scher Kommunikation abgeben (Briefwahl). Auch dann sind 
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eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteils
besitzes erforderlich.

Die Stimmabgabe per Briefwahl kann der Gesellschaft wahl
weise per Post, per Telefax oder elektronisch (per EMail) über
mittelt werden:

HOCHTIEF Aktiengesellschaft
c/o Computershare Operations Center
80249 München

Telefax: +49 (0)89 3090374675
EMail: hochtiefhv2015@computershare.de

Bitte verwenden Sie das Ihnen nach erfolgter Anmeldung zu
sammen mit der Eintrittskarte übersandte Formular, das Sie 
an die oben genannte Adresse zurücksenden. Briefwahlstim
men, die nicht einer ordnungsgemäßen Anmeldung zweifels
frei zugeordnet werden können, werden nicht berücksichtigt.

Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, diesen gemäß den aktien
rechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Institute oder Unter
nehmen (§§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG), Aktionärsvereini
gungen sowie diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte 
Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur 
Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, 
können sich der Briefwahl bedienen.

Nähere Einzelheiten zur Stimmabgabe per Briefwahl sind in 
einem Informationsblatt beschrieben, das die Aktionäre zu
sammen mit der Eintrittskarte zugesandt bekommen. Das In
formationsblatt ist auch im Internet unter www.hochtief.de über 
den Link „Investor Relations/Hauptversammlung“ einsehbar.

Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen müssen bis spätes
tens Dienstag, den 5. Mai 2015, 12:00 Uhr, bei der Gesell
schaft unter der vorgenannten Adresse eingegangen sein.

4.  Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen 
einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von 
500.000,00 Euro am Grundkapital erreichen, das entspricht 
195 313 Stückaktien, können verlangen, dass Gegenstände 
auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich oder 
in elektronischer Form nach § 126a BGB (d. h. mit qualifizierter 
elektronischer Signatur nach dem Signaturgesetz) zu stellen 
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und muss der Gesellschaft bis zum Sonntag, den 5. April 
2015, 24:00 Uhr, zugegangen sein. Ein Ergänzungsverlangen 
bitten wir an folgende Adresse zu richten:

HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Vorstandssekretariat
Opernplatz 2
45128 Essen

EMail (mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem 
 Signaturgesetz): birgit.janzen@hochtief.de 

Weitere Einzelheiten zu der Ausübung des Rechts und seinen 
Grenzen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.hochtief.de über den Link  
„Investor Relations/Hauptversammlung“ einsehbar.

5.  Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß  
§§ 126 Abs. 1 und 127 AktG

Aktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten 
stellen; dies gilt auch für Vorschläge zur Wahl von Aufsichts
ratsmitgliedern oder von Abschluss prüfern.

Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktio
närs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der 
Verwaltung werden den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten 
Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen (dies sind 
u. a. Aktionäre, die es verlangen) zugänglich gemacht, wenn 
der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung 
der Gesellschaft einen Gegenantrag ge gen einen Vorschlag 
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten 
Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die unten ste
hende Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht 
mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit Diens-
tag, der 21. April 2015, 24:00 Uhr. Ein Gegenantrag und/
oder dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht 
zu werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß 
§ 126 Abs. 2 AktG vorliegt. Weitere Einzelheiten zu den Vor
aussetzungen der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen 
sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.hochtief.de 
über den Link „Investor Relations/Hauptversammlung“ einsehbar.

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG brauchen nicht 
begründet zu werden. Wahlvorschläge werden nur zugänglich 
gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und 
den Wohnort der vorgeschlagenen Person und im Fall einer Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft 
in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthalten. 
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Nach § 127 Satz 1 AktG i. V. m. § 126 Abs. 2 AktG gibt es wei
tere Gründe, bei de ren Vorliegen Wahlvorschläge nicht zugäng
lich gemacht werden müssen. Im Übrigen gelten die Voraus
setzungen und Regelungen für das Zugänglichmachen von 
An trägen entsprechend; insbesondere gilt auch hier Dienstag, 
der 21. April 2015, 24:00 Uhr, als letztmöglicher Termin, bis 
zu dem Wahlvorschläge bei der nachfolgend genannten Adresse 
eingegangen sein müssen, um noch zugänglich gemacht zu 
werden. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Aus
übung des Rechts und seinen Grenzen sind auf der Internet
seite der Gesellschaft unter www.hochtief.de über den Link 
„Investor Relations/Hauptversammlung“ einsehbar.

Etwaige Anträge (nebst Begründung) oder Wahlvorschläge 
von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 und § 127 AktG sind aus
schließlich zu richten an: 

HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Vorstandssekretariat
Opernplatz 2
45128 Essen

Telefax: +49 (0)201 8241768
EMail: birgit.janzen@hochtief.de

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von 
Aktionären (einschließlich des Namens des Aktionärs und – 
im Falle von Anträgen – der Begründung) werden nach ihrem 
Eingang im Internet unter www.hochtief.de über den Link  
„Investor Relations/Hauptversammlung“ unverzüglich zugäng
lich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung wer
den ebenfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich 
gemacht.

6. Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung 
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft 
einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 
der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie über die 
Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einge
bundenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich 
ist. Gemäß § 22 Abs. 4 der Satzung kann der Versammlungs
leiter das Frage und Rederecht der Aktionäre zeitlich ange
messen beschränken. Weitere Einzelheiten zu den Vorausset
zungen der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.hochtief.de 
über den Link „Investor Relations/Hauptversammlung“ einseh
bar.



Einladung zur Hauptversammlung 39

7.  Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesell-
schaft

Alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung werden 
über die Internet seite der Gesellschaft unter www.hochtief.de 
über den Link „Investor Relations/Hauptversammlung“ folgende 
Informationen und Un terlagen zugänglich sein (vgl. § 124a AktG): 

•  der Inhalt der Einberufung mit der Erläuterung zur fehlenden 
Beschlussfas sung zu Punkt 1 der Tagesordnung und der 
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt 
der Einberufung;

•  die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen.

8. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das 
Grundkapital der Gesellschaft in 69 309 434 Stückaktien ein
geteilt. Diese Stückaktien gewähren 69 309 434 Stimmrechte.

Essen, im März 2015

HOCHTIEF Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Weitere Angaben zu Tagesordnungspunkt 10:

Nachwahl zum Aufsichtsrat

Frau Christine Wolff ist bei den nachfolgend aufgeführten Gesell
schaften Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats:

Berliner Wasserbetriebe A.ö.R, Berlin
KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft GmbH, Essen
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